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Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §18 Abs1;

Rechtssatz

Hat der Geschäftsführer schuldhaft seine P icht verletzt, für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der GmbH zu

sorgen, so darf die Abgabenbehörde auch davon ausgehen, dass die P ichtverletzung Ursache für die

Uneinbringlichkeit der angefallenen Abgaben gewesen ist.
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